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M à Samstag den 24. Januar 1885.

Alwiinementspreis:
Für die Stadt Solothurn:

i)albjäl>>l, jr. 4. 50.
vierlcljährl. jr. 2. L5.

Franko für die ganze
Schweiz:

halbjährl. jr. s. -
v,erl->jä>,r>. jr. 3. Nil.

Für das Ausland:
halbjährlich jr. g. gg.

Schweizerische

eitung.

lLinriickungsgebührl
10 Cts. die jDetitzeile oder

äderen Raum,
(L pfg. für Deutschland)

Erscheint jedrn Samstafl
l Bogen stark m monutl.

Beilage des

„Schweiz, pastoialdlattes "

Briefe und Gelder

franko.

1' Commissar Remigius Niederb erger,
Pfarrer von Staus.

5 ut ML'l'udoràr ail IksKviu et

^ roMret xe« ^o^>ulo sue st pro
„ jiateia sua. „ (Usàe. 15, 1.)

Heim ist er gegangen, „zum Könige, nin seines Volkes
nnd seines Vaterlandes Fürbitte r zu werden", der edle

Priester, der von Jugend ans nnd wahrend 43 Jahren seines

Priesterthuniö nie aufgehört hat, für sein liebes Nidwaldner-
Volk und für seine Schweizcrheiniath zu arbeiten, zn beten und

zn kämpfen in Wort und Schrift,
Geboren in Thalenwil bei Stans, 8. Sept.. 4848, hatte

Niederberger in der Klosterschule Eugelberg, im Jesuiten-
collegium zu Freiburg und im Priestersememinar zu Chur jene

Bildung des Geistes und des Charakters geholt, die ihn zu
seiner tiefgreifenden' gottgesegnete,» Wirksamkeit als Seelsorger
und Rathgeber des katholischen Volkes befähigte. Am 10. August
1841 empfing er die Priesterweihe, worauf er in B u o eh s

Vicar, dann Pfarrhelfer und 4847 Pfarrer wurde. Am
42. Okt. 4857 wählte ihn die Pfarrgemeinde Staus zu
ihrem Seelsorger und bald darauf der hochwst. Bischof von
Chur zum bisehöfl. Commissar für Nidwalde»; Pius IX. er-
nannte ihn 4867 zum päpstlichen Ehrenkämmerer.

Aus seiner Pfarrgemeinde Staus wird dem Hingeschiedenen
das Zeugniß gegeben: „Ein sittlich mackelloser Charakter, ein
ausgezeichneter Seelsorger, ein Wohlthäter der Armen, ein
Freund und Förderer alles Guten, war Commissarius Nieder-
berger ein Priester in des Wortes edelstem Sinne. („Nidw. Vbl.")
Von seiner Wirksamkeit als bisehöfl. Commissar rühmt der
„Obw. Volkssr." : Als Haupt der uidwaldncrischeu Geistlichkeit
suchte er mit bestem Erfolg, bei aller Wahrung der kirchlichen
Rechte und Interessen, das stete Wohlvernehmeu mit den staat-
liehen Behörden zu pflegen und zu fördern.

Als Kanzelreduer genoß er eines weit verbreiteten Rufes,
der nicht sowohl auf dem Glanz seiner Beredsamkeit, als auf
seiner klaren logischen Beweisführung, seiner herzgewinnenden
Wärme, seiner Lebensweisheit und Volköthümlichkeit beruhte.
Wie oft lauschte die Versammlung des schweizerischen Pins-
Vereins, au dessen Festen er nie fehlte, seinem zündenden,
geistreichen und praktischen Schlußworte! Er verstand eS, mit
sicherem Takt den Nagel auf den Kopf zu treffen. Von dieser
Eigenart Niederberger's in Wort und Schrift („Nidwaldner

Kalender", „Hanspeter" w.) sagt treffend der „App. Vvlksfr." :

„Die Maler schule von Stans hat ihren Namen, und wie

sonderbar es klingen mag: auch Niederberger hat in gewissem

Sinne geistigen Antheil an diesem Ehrennamen. Er wußte
mit der Gewalt seiner Rede, der trefflichen Anschaulich-
keit seiner Sprache und Bilder das Volk zu erfassen und im
besten Sinne zu leiten. Seine geistige Eigenart läßt sich leider

nicht so leicht vererben: sie war von Gottes Gnaden."
Seiner Pfarrgemeinde, dem Nidwaldnervolke und der ge-

sammteu katholischen Schweiz bleibt Commissar Niederberger
unvergeßlich «kll inninnriu cjn8 in lwru'clivlicmg.» (I. Moli.
3, 7-)

Ansang nnd Ende der „altkatholischen" Polemik gegen
den Primat Petri.

(Schluß

Zum Beweise der dritten Behauptung sagt Neinkens:
„Nicht das Centrum und noch weniger das Princip der Einheit
der ganzen Kirche ist Petrus für Cyprian, sondern das

Symbol für die Lehre Christi, daß die Einzelkirche in sich

Eins sei. lind zwar hat nur Petrus in Person diese sinn-
bildliche symbolische Kraft, nicht seine Nachfolger. Wollte
Jemand die Phrase: „Ursprung («,-igo) der Einheit von
Einem" pressen und dahin deuten, daß er darin fände, Petrus
sei der Quell der Einheit, aus ihm fließe sie, wie aus ihrer
Ursache, so würde er, selbst wenn er den Sin» des cnüzzo

aus den, Prädikate im:ipk;n8 (ansaugend) nicht zu erkennen

vermöchte, dadurch alsbald zu besseren, Verständnisse kommen

müssen, daß Cyprian im folgenden Satze dafür im Ausdrucke
wechselnd sagt: Der Anfang geht von der (rein numerischen)
Einheit aus, was nur heißen kann: die Kirche beginnt auf
Einem Punkte als Eine, nicht in einer gespaltenen Gemeinde,
nicht in der Zerrissenheit der an Einem Ort versammelten
Brüder. Die Aeußerung, Christus habe angeordnet, daß die

Kirche als Eine von Einem beginne, bezieht sich also gar nicht
auf die U r s a ch e der Einheit — nicht auf Princip und
Wesen derselben. Kurz: nrigo (Ursprung) ist durch nxar-
àium (Anfang) zu erkläre», d. h. von der Zeit, nicht von
der Ursache" (S. 9.)

Auch dieß hatte bereits Dodwell H behauptet. Doch um-
sonst. Cyprian lehrt: u) Lupor ununi (Uetmmi) Oomiinm

0 t. s. p. istZ.



5sclilit:ut,, t'uiàk, solloeui luuâumsulu Leelssics sum;
sk Lp. 43, g; 73, 7; 77, 3; 66, 8; 76, 6. b) lit um-
làm muuitgslui'et, uuitutis ssusclsm ori^iusm ad uno

iusipisutsm sua uuetoriluts cllsposuit, daher s) Lxonclium
ab uniluls siralieissitur, ut Loeissiu uua mousti'siur.
Denuiach sind die Ausdrücke «sxoi'âium uuilulls», »oui^o

uuilutis», «lumlumsulu Ltelssim«, »supsr uuum mciili-

surs» wesentlich synonym. H Wohl beginnt der Ban der

Kirche mit dem Fundament, dieses ist zeitlich das Erste, aber

nicht blos dies, sondern auch Ursache zugleich ihres Bestandes.

So erklären sich auch die vou Cyprian gebrauchten Bilder;
was «oi'iM» ist, ist auch «oupul», «mutsr», «lumsu»,
«kous», »raäix», «robur».

So ist Petrus der Zeit sowohl als der Ordnung und

Autorität »ach der Erste, die werkzeugliche Ursache der Einheit.

Allerdings ist diese Einheit ein Geheimniß (suerumontum

IFpr. Lp. 33), und ihre letzte Ursache „kein Verfassungs-

oder Rechtsevdex, den man mit Händen greifen könnte, sondern

der unsichtbar waltende Geist Gottes in den Herzen", der

aber sekundär werkzeugliche und darum sichtbare Ursachen so

wenig als die gesammte in die Außenwelt tretende Heilsvrd-

nung ausschließt. Lp. 70, 3; 43, 3; 73, 17. So ist die

Kirche gerade orinius uuitulis et nations auf Petrus ge-

baut, in der Kirche nur eulbeciru uuu auf Petrus durch

Christi Wort gegründet, Stephanus Nachfolger Petri, seine

Kirche demnach du tri entbeut ra und Leelssiu prinsipulis,
uncis nnitas sussnciàlis sxorta sst. Lp. 73, 19; ,39,

14; die römische Kirche «ioous Lstni» Lp. 33, 8, welchen

Cornelius «susssclunsu riearia orctinations» als sein Nach-

fvlger inne hat. Lp. 69, 3; 66, 4. Die Einheit wird im

Ursprünge bewahrt (Luit. sool. e. 3.). Darum ist Petri
Kirche und seine Nachfolgerin ractix st matrix Lesissim
eutimlietv (Ls>. 48, 7, 3.)

Dies wird nun bestätigt durch das, was Cyprian (Lp, 73, 3)

sagt! dlam use Ustrn8, «pism pi'imum (als den Ersten)

Lomiuus otspit st super csusm xscilicuvit Leelssium suum,
snm ssennl Luulus cts eireumeisionv posimoclum clispu-

tarst, viiutieavit sibi aiicpuä viotsntsr ant aclrngantsr
uclsuiupsit, ut clissrst 8S primatnm tsns.ro st obtsmpe-
rari a uovsllis st postsris potius oportors ssct son-
silium voritatis uclmisit; er anerkennt daher den Vorzug
Petri, der jedoch von Paulus sich berathen läßt und

stellt jenen daher als Vorbild für die Handlungsweise des

Papstes auf, der nach Cyprians Ansicht von seiner Primatial-
gewalt in ungeeigneter Weise Gebrauch machte. Darum
ladet er den Papst Stephanus ein, durch ein von ihm nach

Arles gesandtes Schreiben den Schismatiker Marcian seines

Amtes zu entsetzen und an seiner Stelle einen anderen Bischof

wählen zu lassen (Lp. 68, 3); er bestreitet nicht dessen Recht,

die Bischöfe Basilides und MartialiS wieder in ihr Amt ein-

zusetzen, hebt aber hervor, daß Basilides ihn getäuscht habe,

9 66 Ueo Xltt. Lsem. >l. In anriivsrsar. steot. p. 143 ölign.
«vomirnw smsoopalis otlioii ms volnit Kaders prineipium »

2) A. a. O. S. 53.

oollsgmm nostrum longs positum st Fsstso rol US vsri-
tutis ig nurum ksksUit (Lp. 67, 3.) Ebenso falsch ist darum,
was ReinkensH schreibt! Sind alle Apostel genau dasselbe

was Petrus ist, sind alle mit dem ganz gleichen Loose der

Ehre und Gewalt ausgestattet, dann hat keiner mehr Ehre und

Gewalt als der andere. Es heißt bei Cyprian (Os unit,
e. 4): Lt cpmmvis Oomiuus iVpostolis omnibus post
rosurrsotionsm suuni purs m potsstutsm tri bunt ot client!
Lieut misit ms t'uls.r st sgo mitto vos ote., tumon ut
unitutsm nucniksstnrst, unitutis sjusäsm »4

mm àoipàà sun uue/ori/o/ö äpusuÄ. blos ornnt
uticpcs st eotori ^postoli, cpnul t'uit Lstrus, pari eon-
sorti» prrocliti, st bonoris st potsstntis, ssct Wcuàm

«»à/r ud nun
Diese Gleichheit der Apostel empfängt ihre Einschränkung

(«csuumvis», »tumsu», «sscl») und ist eben nur eine Gleich-

heil ru/às aber nicht M'/màs.
Ms Hieraus ergibt sich die Bedeutung jenes Wortes Cyprians

(Lp. 38, 14): blnvigurs uuclsnt ucl Lotri eutlcsckrum st
ml Leelssium prineipnlsm, unäs unitus sneepàotulis
oxortn sst. nse eogiturs, sos osss Ilomnnos, quo-
rum liclss ^postolo prcscliennts I n uclà sst, ucl puas
ps r lici in 'H bubsrs non possit seesssum.

Ein Dreifaches steht sohin fest: Die Prärogative des

heiligen Petrus währet fort in der römischen Kirche, wo seine

»eiltbsctru» steht. Darin ist diese Kirche die «Leelssin

prinelpnlis», wohin alle Jene ihre Zuflucht nehmen, welche

Schutz und Rechtfertigung ihrer Lehre verlangen, auch die

Schismatiker und Häretiker, wie in dem berührten Falle Fortu-
natus und Felicissimus; diese Kirche ist so fest im Glauben

gegründet, daß zu ihr -perlià non possit babvrs ueesssum.»

Ist daher von der römischen Kirche die Einheit a u s g e-

gangen — «unitus suesräolulls sxoi'lu «st», wie kann

behauptet werden: „Petrus ist das Symbol für die Lehre

Christi, daß die Einzelkirche in sich Eins sei. Und zwar
hat nur Petrus diese symbolische Kraft, nicht sein Nachfolger." ^)
Wie nach Petri Tod die Einheit nicht erstarb, so starb auch

nicht das Einheitsprinzip mit ihm, das der Herr deßwegen ge-

gründet hat, «ut Leolssm nun moustrstur».
-t- -!-

So erscheint denn die Lehre des heiligen Cyprian von
der Kirche als ein herrliches, in sich wvhlgefügtes und zu-
sammenhängendes Ganze. Nach Reinkens dagegen, der die

Lehre des heiligen Märtyrers entstellt hat, leidet diese „an
einem ganz wesentlichen, die Theorie zerstörenden Widerspruche.
Cyprian sieht die einst gepriesene Einheit der Einzelkirche in
der Anerkennung der Legitimität des Lokälbischofes und der

juristischen Gemeinschaft mit ihm in Lehre, Cultus und Ver-

9 A. a. O. Seite 47.

9 Nach Langen (Bonner theol. Lit. Blatt vom 12. Mai 1873)
heißt psrliclia Untreue, Betrug. Nach Hartel (I. lll. p. 442) ist

psrtìà gleich irrsligimitus, „Unglaube."
°) Dodwell lk>. 161) dagegen schreibt diese symbolische Kraft auch

der römischen Kirche zu.
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waltung, Er ist ferner der Ueberzeugung, daß in der Einzel-

kirchc das Wesen des Christenthums in seiner Katholicität sich

erfülle, in ihr muß also auch die Einheit so zur Erscheinung

kommen, wie sie in der Gesammtkirche sich offenbart. Es

wäre daher consequent, wenn er auch die Einheit aller Kirchen

unter einander durch die Verbindung mit einem erwählten

Bischof der Bischöfe bewirkt sein ließe. Aber hievou lehrt er

das gerade Gegentheil" H
Doch wir wissen bereits, daß Keiner rechtmäßiger Bischof

ist, der nicht in Einheit des Glaubens und der Liebe mit dem

Gesammtepiscopat der Kirche und vor Allem der Looissiu

principals von Rom steht (Lp. 33 per tot. bip. 38);
wenn daher Reinkens behauptet: „Cyprian schärft unablässig

Toleranz ein auch bei Verschiedenheit der dogmatischen An-
schauung, während Stephan die harte und zornige Intoleranz
personisicirt" ^), s» ist das gerade Gegentheil davon wahr.

Nichts schärft Cyprian mehr ein, als die Einheit im
Glauben. Lrssoipimns, impiil 74poslolu8, ut rseo-
llulis ad omnibns kràibns umbulunlibns inorllinà sl
non sssunllnm lrullilionsm, qnain usospsrunt a nobis.
KnIIu sosislus luini sl portillon pàsl ssss (Lp. 79, 26).
Ja gerade auf der Gemeinschaft mit dem Einen Lehr-
st u hle zu Rom beruht die Einheit der Kirche, (bip. 43, 3) -

Osus NNU8 est st Lbristns NNU8 st Una Leelssiu st
sulbollru una supor Lvtrum âm/ni -Mirs t'unllata. In
der Frage über die Ketzertaufe erkennt er darum keine Ver-

schiedeuheit im Glauben, sondern nur eine berechtigte Eigen-

thümlichkeit der afrikanischen Kirche skip. 72, 3): 8alvo inter
eolisAus paris st eoneorcliB vinsuio «pnsllsm ^rn/)r/n
rstinsrs, puiv apull 8ö 8Sinet sinl U8nrpata.

Wenn schließlich Reinkens meint: „Zur Zeit Cyprians
war die Regierung und Verwaltung der Kirche demokratischer

Natur" 2), so hätte er die Widerlegung dieses Satzes selbst

bei Dodwell lesen können H, und beweist der 66. Brief an

Florentinus das gerade Gegentheil: <)>nv arrogantia animi,
ipim msnti8 intlatio, all soppiitionsm snum privpositos
st suosrllotss voeare! Daher (Lp. 33, 1): Lt Leelssiu
super spiseopos eonslitnulur, omnis aetn8 Leelssiu: st
psr eosllsm pempositos j-uksrnatnr. So fällt auch der

Einfall Reinkens, „daß die Laien eigentlich die Kirche seien,"
und seine Uebersetzung von: Leelssiu, i. s. plsbs in Leelssiu
sonstitnta, „die Kirche, d. i. das zur Kirche coustituirte Volk"^),
wobei man unwillkürlich an Zeitungsnachrichten denkt, welche

melden, daß hier oder dort „eine altkatholische Gemeinde sich

coustituirt" hat. Dagegen Lp. 66, 8: Ilii snnt Leelssiu
plsl)8 sueerlloli allnnata st pustori 8no grsx alltovrens,
unlls seine llebss, st spiseopnm in Loelk8ia s.88s st

-) A. a. O. Seite 16.

") A. a. O. Zur Offenbarung dessen lehrt Reinkens, b-vresis be-

deute bei Cyprian nicht Irrglaube, sondern nur ein .Zerwürfniß mit
dem legitimen Bischöfe." Eine sehr dienliche Erklärung, daunt kein „alt-
katholisches" Glied mit dem „Bischöfe" sich zerwirft.

') A. a. O. S. 21.

V ü, e. p. täS.

A. a. O. S. 17.

m sMcopn, et 8i es ni in Lpiseopo non sink, in

Leelssiu non S88S. Lp. 33, t: <)uanllo Leelssiu in
spl3snpo st olsro st in omnibus slunlibns (der nicht in

der Verfolgung gefallenen Laien) sit sonstitnta.

Reinkens betont als Princip des übernatürlichen Lebens

in der Kirche „das unsichtbare Walten des Geistes Gottes in

den Herzen" H. Hätte er sich dabei doch des Wortes des

heiligen Augustinus erinnert (Lp. 183): Lsetssia eatboiisa

sola sst sm'M« 6'à7á- extra boe oorpns nsminsm
vivilieut Spiritus sanotns. Kon sst partiesps lliviins
eliaritatis, <zni bostis sst nnitatis. Kon babsnt IlucpisLpiri-
tum sunetum, csui snnt extra Leolssiam (kni srg'o

vnit babsrs Lpiritnm sanetnm, euvsut koris ab Lsetssia

mansrs. (Irastat. XXXVI. !3 in loan.): Vis sr^o st
tu rivers lls Lpiritn Ltiristi? In eorpore ssto Lin'isti.

» "kt

Viel gründlicher und mit reicher Erudition ausgerüstet,

suchte I. Friedrich ^) mit dem römischen Primate aufzuräumen.

Wie wir bereits oben gesehen, adoptirt er von den Protestanten,

namentlich den Extremen der Tübingerschnle, die Behauptung,

daß Petrus gar nie den Boden von Rom betreten habe'');
als Resultat eigener Forschung dagegen sucht cr die These zu

begründen, daß Jacobus der Gerechte und dessen Nachfolger
im Episcopate zu Jerusalem einen wahren und eigentlichen

Primat besaßen bis zur zweiten Zerstörung dieser Stadt. Mit
der ersten, negativen Aufstellung haben wir uns hier nicht zu

befasse». Es genügt auf das Wort Döllingers hinzuweisen,
das Friedrich nicht unbekannt ist (Christcnth. und Kirche. S. 100);
„Petrus ist in Rom als Märtyrer unter Nero den Tod am

Kreuze gestorben So lautet das einstimmige Zeugniß der

ganzen alten Kirche und die Gründe, mit denen man es be-

stritten, sind auf einem anderen als dem Boden der histori-
scheu Forschung gewachsen."

Wie sucht nun Friedrich seine Annahme zu begründen?

Er geht aus von der bekannten Thatsache, daß Jakobns Bischof

von Jerusalem war; im Handumdrehen macht ihn nun

Friedrich zum Primas, und beruft sich zum Zeugniß hicfür
auf I. Los. 13, 3, wo Paulus ausgesagt haben soll, der

Herr sei dem Jakobus zuerst erschienen, und habe ihn somit

als den Ersteren bezeichnet. Dort heißt es jedoch v. 3.: Ll
cpiiu visus sst Lsplnv st post boo nnllseim. v. 6. vsinlls
visus sst pins opium tMligonlis kruti'ikns simnt
v. 7. vsinlls visns sst .lueobo, llsinlls uposloiis omnibus,
Besonders aber betont er Kot. 13, 7 sscp Hier ist es nicht Petrus

— obwohl dieser „wie immer und überall, so auch hier auf der

Versammlung von Jerusalem an der Spitze stand, sie eröffnete

und dessen Stimme mit den von Jakobus beigefügten Be-

') A. a. O. S. S3.

Zur ältesten Geschichte des Primats in der Kirche, Bann, 1876.

') Es genngt nicht, wie Lipsins mit Recht bemerkt, den Beweis zu

führen, daß Petrus nicht Bischof von Rom war; es muß dessen Anwesen-

heit daselbst überhaupt geläugnet werden, da, war er jemals dort, er

seine apostolische Gewalt sicher auch bethätigt hat.



dingungen zum Beschlusse erhoben wurde" '), — sondern

Jakobus, der nach Friedrich offenbar als der höchste erscheint.

Ebenso muß Act. 21, 18 als Beleg für dessen Primatialgewalt
gelten, die bis jetzt Niemand mit Ausnahme der Ebiouiteu,
ihm zugeschrieben hatte.

Doch was sich aus der Schrift nicht begründen läßt, soll

die Geschichte erhärten. Eusebius berichtet nämlich nach Clemens

Alex. (II. L. II. I.): „Petrus, Jakobus und Johannes trachteten

nach der Himmelfahrt des-Herrn, obgleich sie von diesem be-

sonders geehrt waren, nicht nach Ehre, sondern Jakobus der

Gerechte wurde zum Bischof von Jerusalem gewählt." Friedrich

übersetzt: Sie stritten nicht über den ersten Grad der Ehre

miteinander." Schlagender soll jedoch eine andere Stelle den

Primat des Jakvbus darthun. Bei Eusebius (II. 23.) heißt

es: „Es übernahm aber Jakobus, der Bruder des Herrn, unter

den Aposteln die Leitung der Kirche." Was Eusebius bezüglich

der Kirche von Jerusalem ausspricht, trägt Friedrich nube-

deutlich auf die Kirche, die U n iv er s al kirche, über. Die

Notiz bei Eusebius (III. II), nach Eroberung von Jerusalem

seien die noch lebenden Apostel und Jünger zugleich mit den

leiblichen Anverwandten Christi zusammengekommen und hätten

cinmüthig den Simon, den Sohn des Kleophas, einen Vetter

des Herrn, zum neuen Bischof erkoren, deutet Friedrich auf
die Wahl eines Bischofes der Gesamm tkirche. Zur Be-

kräftiguug dient die Behauptung, daß die Kirche von Jerusalem
allein einen Apostel als Bischof hatte und darum allein eine

apostolische ist ^), was einfach durch Eusebius III. 4, wo Linus
als Nachfolger des Petrus bezeichnet wird, und durch die be-

kannte Stelle des Jrenäns iJVclv. Iiuzms. III. 3.: cp»i üb

^postolis sank inMlnIi kpiscop» in soelesiis et sueeeWoros

voi'um rlsizuö uâ avs) widerlegt wird. Nach dem Falle
Jerusalems i. I. 135 mittelst der in den Clementine»» ent-

halteucn Sage beginnt Rom seine Ansprüche auf die Primatial-
gewalt geltend zu machen; das Zeugniß des Clemens von Rom

(uä (lm'mlii. I, 3,) des Ignatius von A. (ucl Ilom. n. 4),
des Diouhsius und Casus (up. lîiusà II. 23) des JrenäuS

(I. e.) zählt für Friedrich nicht, da es nur eine Wiederholung
der Sage bildet. Der 6. und 7. Kanon von Nicäa, welche

Rom als den ersten Stuhl unter den Patriarchalkirchen be-

zeichneu, vollendeten den Sieg Roms; hier ist jedoch weder

von einer Begründung noch (wie die Gallieaner angenommen
hatten) von einer Schmälernng des Primates die Rede,

sondern einfach von der Patriarchalgeivalt, die nach dem

Vorbilde Roms den Patriarchen von Alexandrie»! und Antivchien

zukommt. In dem Blick auf die nachnieänische Entwicklung
schildert dann Friedrich ,,die Rührigkeit, welche man in Rom

entfaltete, um die Stellung der römischen Kirche zu sichern

und ihm eine noch hervorragendere Bedeutung zu erobern."

Julius I. in den arianischen Streitigkeiten und besonders als

Beschützer des Athauasius, die Päpste Damasus und GelasiuS

trugen besonders dazu bei, die Theorie vom römischen Primate

st Döllingea a.'ì O. 2L4.
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weiter auszubilden. Daß Tertullian, Firmilian und der heil.

Cyprian als Gegner des römischen Primates erschienen, ist

selbstverständlich; denn nach Friedrich ist derselbe „ebiontisches

Gift," und wurzeln Rom's Alisprüche auf häretischem und

zwar ebiontischem Boden H

Die Lektion dieses Buches hinterläßt einen traurigen Ein-
druck. Friedrich hat in seinen früheren Zeiten bewiesen, daß

er die Befähigung zur kirchenhistorischen Forschung besitzt, und

auch hier ist viel Scharfsinn und Gelehrsamkeit aufgeboten —
aber bei all' dein trägt das Ganze den Charakter einer höchst

einseitigen, tendenziösen Advokatenschrift. Ein Roman, »vie die

Clementine»», von den ehrgeizigen römischen Bischöfen schlau

beuützt, vor» der christlichen Welt blind geglaubt, trotzdem, daß

alle Welt vorher von dem Primate der Kirche zu Jerusalem

überzeugt war : daö ist der Grund, auf dem der Bau des römischen

Primates sich erhoben hat.

Als es schien, Ariuö habe gesiegt, und weinend das Volk

von Alexandrie» seinen Bischof Athanasius umstand, der in

die Verbannung gestoßen wurde, da rief dieser tröstend ihm

zu: „Es ist nur eine kleine Wolke, die vorübergeht."

Die Wolke ist vorübergegangen, und wieder,
»vie zur Zeit der ersten großen Häresie, ward
wahr das Wort des Bischofes von Alexandrie»».

-M?

Kirchen-Chronik.
Schweiz. Die N. Zürch. Ztg." vom letzten Dienstag

glaubt in ihrer „Auseinandersetzung mit dem Eidg. Verein"

gegen die verhaßte Allianz der k a t h o l. und der
Protest. C o »l s e r v a t i v e u das entscheidende Wort ge-

funden zu haben, wenn sie schreibt: „Mit einer Partei, die den

Kate ch is m us zu einem Bestandtheile ihres politischen Pro-
grammes macht, kau»! und soll Niemand einig gehen, der diesen

Glauben nicht theilt." Die Gelehrten an der Limmat scheinen

daö scholastische O'nllinZuo doch im Uebermaß zu perhorres-

cire»»; darum entbehrt auch die Vogt'sche These insofern des

Grundes, als jener B e st a n d t h e i l des Katechismus,

welche»! die Katholiken in ihr politisches Program»»! auf-

genommen haben und als C h r i st e n aufnehmen mußte»», sich

genau mit der Summe jener christlichen Heilsivahrheiten deckt,

für welche auch die gläubigen Protestantischeu im politischen

Leben einstehen.

Wargatl. Die Bestimmungen über daö Kircheuwesen,

wie sie aus der ersten Berathung des Verfassungsrathes her-

vorgegangen sind, lauten »vie folgt:
Art. 67 : Die Kirchgemeinde» sind öffentliche Korpora-

tivuen. Sie verwalten unter Aufsicht des Staates die Kirchen-

und Pfrundgüter, soweit dieselben herausgegeben werde»», und

sind berechtigt, von den Angehörigen ihrer Confession zu Cul-

tuszweckeu Steuern zu erheben. Sie wählen die Kirchenpflegeu

st 2 A. n. a. S. 1>4.
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und aus der Zahl der vom Staate als wahlfähig erklärten

Geistlichen ihre Seelsorger ans eine vom Gesetz zu bestim-

mende Amtöpcriode.

Die Wahlfähigkeit wird durch die vorgeschriebene Prüfung

erlangt. Die Prüfnugseommissionen bestehen ans se fünf

Mitgliedern, wovon drei durch den Staat, zwei durch die

Synoden zu ernennen sind. Allfällige Concordate des Staates

bleiben vorbehalten.

Art. 68 : Die Confcssionen ordnen ihre Angelegenheiten

selbstständig unter Aufsicht des Staates. Die vom Staate

anerkannten christlichen Confcssionen und die sich ihnen an-

schließenden freien Genossenschaften wählen zu diesem Zwecke

eigene, ans Geistlichen und Laien bestehende Organe (Synoden).

Die Mitglieder der Synoden werden von den Kirchge-

meinden, beziehungsweise Genossenschaften ans der Zahl ihrer

Stimmberechtigten nach folgendem Verhältniß gewählt:

auf 560 oder weniger Angehörige 1 Mitglied

„ 50l bis 2000 „ 2 Mitglieder

„ 2001 „ 3000 „ 3

und von 300! an für jedes weitere Tausend je ein Mitglied.

Art. 69 : Die noch im allgemeinen Staatsvermögcn be-

findlichen Pfrnnd- und Kirchengüter sind den Kirchgemeinden

zur eigenen Verwaltung unter Aufsicht des Staates herauszn-

geben. Das Gesetz wird unter Zugrundelegung der bisher er-

forderlichen Leistungen des Staates das Nähere bestimmen.

Die Pfrnnd- und Kirchengüter müssen in ihrem.Bestande

ungeschmälert erhalten bleiben; die Erträgnisse der erstem

dürfen nur zu Besoldungszwecken, für Reparaturen und Er-
stellnng von Pfarrhäusern verwendet werden; die der letztern

nur zu Kirchenreparatnren und Neubauten. Ein Kapitalangriff
ist nur zu letzterm Zwecke zulässig.

Die in der Hand des Staates befindlichen religiösen
Fonds werden vom Regierungsrath stiftuugögemäß verwaltet.

Die Leistungen des Staates an die Syuodalauölagen,
Alterszulagen und Rücktrittsgehalte der Geistlichkeit bleiben

demselben Überbunde». Zur Bestreitung dieser Leistungen wird
aus dem allgemeinen Pfrnnd- und Kirchengute ein hinreichendes
Kapital ausgeschieden und unter die Verwaltung des Regierungs-
ratheö gestellt.

Art. 70. Den Synoden sind folgende Befugnisse und
Pflichten übertragen:

4. Der Erlaß einer Organisation, soweit eine solche nicht
schon besteht; dieselbe unterliegt der Genehmigung des Großen
Rathes.

2. Die Aufsicht über die Vollziehung der Organisation.
3. Die Aufsicht über die über die Seelsorge, den Cultus

und den eonfessiouellen Religionsunterricht, sowie die Eut-
scheidung über daherige Fragen, soweit dieselbe mit den Grund-
sätzen der Confessioncn vereinbar ist und nicht in die bürger-
liche Gesetzgebung eingreift, sodann der Erlaß der hiefür er-

forderliche» Verordnungen.
4. Die Wahl der Abgeordneten für die geistliche Prüfungs-

commission.

5. Die Beaufsichtigung der Amtsführung der Geistlichen,

katholischer Seits in Verbindung mit der geistlichen Behörde.

6. Die Wahl der Klaßhelfer und Hilfspriester nach Maß-

gäbe der vom Staate genehmigten Reglemente.

7. Die stiftungsgemäße Verwendung der Erträgnisse der

besonderen religiösen Fonds, soweit sie sich in Handen des

Staates befinden.

8. Katholischer Seits die Besorgung der Bisthumsan-

gelegenheiten auf Gruud der bestehenden Rechtsverhältnisse,

und unter dem Vorbehalt staatlicher Genehmigung im Falle

einer Aenderung des Bisthumsvertrages oder des Diöcesanver-

bandes.

Art. 74. Den Kirchgemeinden und Geistlichen wird der

freie Verkehr mit ihren kirchlichen Behörden gewährleistet.

Der Staat handhabt die Ordnung und den öffentlichen

Frieden unter den Angehörigen der verschiedenen Religions-

genossenschaften und trifft die geeigneten Maßnahmen gegen

Eingriffe kirchlicher Behörden und Personen in die Rechte der

Bürger und des Staates.

Ari. (Corresp.) Daß die Dorfgemeinde Erstfeld
vorletzten Donnerstag einstimmig der Petition der dort nieder-

gelassenen Protestanten entsprochen und die Abhaltung ihres

Gottesdienstes im neuen Schnlhause bewilligt hat, beweist die

tolerante, freundeidgenvssische Gesinnung der Erstfelder. Man

hat es getadelt, daß die Ueberlassung nicht n nentgeldlich
erfolgte, wie Pfarrer und Ortsschnlrath es beantragt hatten,

àlàlnr ol uilom p>um! Wir wissen, daß der Ortsvor-

sicher, welcher die Leistung einer m i u i m e-n Entschädigung

zu Gunsten der Schulkasse beantragte und durchsetzte (man

spricht von 40 Fr. per Jahr!), dadurch nur einen liberalen

Grundsatz ,uir Anerkennung bringen wollte: die Unterscheidung

zwischen dem Zweck der Schule und der Confession! —

Hessin. Betr. einen Beerdignugsfall in Biasea hat

ver Bundesrat!) folgenden Entscheid gefällt:
Die Untersuchung über die Beschwerde wegen unschick-

licher Bestattung eines protestantischen Bürgers in der Ge-

meinde Biasea, hat ergeben, daß von einer Verletzung der

Vorschrift des Art. 53 Absatz 2 der Bundesverfassung durch

das in Biasea im Jahre 4883 von der Municipalität erlassene

Beerdigungsreglemeut mit Rücksicht ans die 4875 iuangnrirte
und seither festgehaltene Bundespraris nicht gesprochen werden

kann. Dagegen findet der Bundesrath, es gehe soviel ans

den Akten hervor, daß die Zwei theiln» g des Kirch-
Hofes in Biasea n a ch C o n f e s s i o n e n mehr und

mehr eine Quelle des Zerwürfnisses und der Un-

Zufriedenheit unter der Bevölkerung bilde Vor einer einfachen

und bündigen Reglementsbestimmung, daß die Gemeinde nur
einen Kirchhof für alle Confessivneu habe, würde bald jene

Einwendung verstummen, und es sei ohne Frage der Gebrauch
eines gemeinsamen Kirchhofes in einer Gemeinde, ohne co n-

f e s s i o n elle Scheidung, derjenige Modus im Beerdi-

gungswesen, der dem Princip der Gleichheit der Bürger so-

wohl als dem Zwecke der Milderung der cvnfessionellen Gegen-
sätze im Leben am meisten entspricht und in einer Reihe
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katholischer und paritätischer Ortschaften der Schweiz ohne

Schwierigkeiten praktizirt werde. Der BundeSrath glaubt also,

in diesem Sinne den Staatsrath des Kantons Tessin ans die

Wünschbarkeit einer Abänderung des Begräbnißreglements der

Gemeinde Biasea zu Handen der dortigen Mnnizipalität a n f-

mer k s a m machen zu sollen, —
-st -st

Hierauf erlauben wir uns drei harmlose Bemerkungen!

Erstens wäre zu wünschen, daß der Bundesrath gegen-

über gewissen radikalen Regierungen, welche dnrch ihre kultur-

kämpferischen Verfügungen die schwersten Zerwürfnisse in den

betr, Kantonen hervorgerufen, in den letzten Jahren mit wohl-

gemeinten Räthen eben so freigebig sich erwiesen hätte, wie gegen

die Regierung von Tessin,

Zweitens finden wir — ohne dem Bundesrathe das Recht

zur Rathsertheilung bestreikn zu wollen (laut Art, 102. 10

hat er ja „für Handhabung von Ruhe und Ordnung" zu

sorgen, llk. Art, 50.2,) — derchier ertheilte Rath sei in-

haltlich von so großer prinzipieller Bedeutung, und beziehe sich

auf ein Verhältniß, das so vollständig der kantonalen
Autorität unterstellt ist, daß der Rath, so gut er gemeint sein

mag, als ein schwerer Mißgriff und eine ganz bedeutende

Competenzüberichreitnng sich darstellt, Art. 58, 2 lautet einfach:

„Die Verfügung über die Begräbnißplätze steht den b ü r ger-
lichen Behörden zu. Sie haben dafür zu sorgen, daß jeder

Verstorbene schickt! ch beerdigt werde."

Drittens betrachtet die immense Mehrheit der schweiz. Be?

völkerung die Begräbnis) als einen kirchliche n Act. Werden

nun die kirchlichen Acte an den Lebenden in Lokalen mit
„confessioneller Scheidung" vorgenommen, ohne Gefährdung
des Friedens, so vermögen wir nicht einzusehen, warum nicht

auch betr, die kirchlichen Acte an Verstorbenen derselbe

Grundsatz festzuhalten sei. Die confessionelle Scheidung besteht

nun einmal, und je cvnsequenter in allem, was kirch-
- licher Natur ist, am Grundsatze „schiedlich-friedlich" ge-

halten wird, um so mehr werden „die eonfessionellen Gegen-

sätze im bürgerlichen Leben gemildert werden. Wir
wissen, wie sehr diese Behauptung mit der liberalen Doctrin
im Widerspruch steht; aber eben so genau wissen wir, daß

gerade die Herrschaft dieser liberalen Doctrin in den letzten

50 Jahren die confessionelle Trennung nur verschärft und ver-
bittert, also betr. Herstellung des kirchlichen Friedens Fiasco
gemacht hat.

Wom. Am 18, erschienen circa 1200 Zöglinge aus

den sämmtlichen römischen Collégien bei Leo XIII. in feier-

licher Audienz.

— In einem Rundschreiben an die katholischen Bischöfe

erneuert der Cardiual-Präfect der Propaganda den Protest

gegen die Spoliation der Immobilien und erinnert daran, daß

das Institut der Propaganda heute mebr als je für die Be-

dürfnisse der auswärtigen Missionen sorgen müsse, heute, wo

die Kolonialpolitik Europa's den Missionären ein neues Thätig-
keitsfeld eröffnet. Das Rundschreiben bedauert, daß die Auf-

Hebung der Klöster Italiens und die Militärdienstpslicht der

Seminaristen die Propaganda nöthige, selbst für die italienischen

Missionen fremde Missionäre heranzuziehen und empfiehlt das

Werk vo propuguià lià
Deutschland. Die im preußischen Landtage am

15. vorgelesene „Thronrede" enthielt kein Wort über die kirchen-

politische Frage. Und doch sendet ein Drittel der preußischen

Wähler ihre Abgeordneten eingestandener und unwidersprochener

Maßendeswegen in den Landtag, um in erster Linie
^
und vor

allem die Kirchcnpalitische Frage im freiheitlichen Sinne zu

lösen und den Kulturkampf zu beendigen. Ist es politische

Weisheit, die Frage, die vom dritten Theil der Landesbe-

völkerung als die wichtigste und brennendste erklärt wird, bei

der Landtagseröffnung zu ignoriren? Wahrlich, jene Rathgeber
des greisen Monarchen, welche ihm dieses blöde Schweigen

insinuirten, haben — nichts zu seiner Verherrlichung beige-

tragenl „Germania" schreibt hierüber:

„Unter den ausfallenden Lücken der Eröffnungsrede ist

natürlich die klaffendste und verhängnißvollste das Schweigen

über irgend eine Maßregel im Cultur kämpf, dessen Fort-
dauer religiös, sittlich und politisch also noch weiter unser

Volksleben verwüsten soll und doch auch schon insofern die

Autorität der Regierung in einer ohnehin autoritätslosen Zeit
auf's Tiefste schädigt, weil eine ganze Schaar der so herrlich
ausgedachten Falk'schen Kirchengesetze auf dem Papiere stehen

bleibt, da der Staat nicht die Macht hat, sie durchzuführen.
Alle Geistlichen sollten das Einspruchsrecht des preußischen

Staates passiren — jetzt kein einziger; alle Geistlichen sollten
in staatlich bis auf die Andachtsübungen contrvlirte» Prie-
sterseminarien vorgebildet werden — jetzt empfangen sie ihre

Bildung ohne jede preußische Aufsicht in anderen Ländern;
alle Pfarrstellen sollten dauernd besetzt werden — jetzt kann

keine einzige, außer im Staatspatronate dauernd besetzt

werden :c.

Dasselbe klägliche Fiasco der preußischen Kirchenpolitik

tritt betr. Wiederbesetzung des bischöflichen Stuhles von Lim-

bürg zu Tage. Nach den Bullen, welche die staatsrechtlichen

Beziehungen der preußisches! Diöcese» geregelt haben, sollte
eine einheimische kirchliche Behörde, das Domkapitel, den

Bischof erwählen. Jetzt muß das Domkapitel es dem Papste
überlassen, ob er sich mit Berlin über die Wahl eines Bischofes

einigen will und kann. Hierin, wie überhaupt in den Mai-
gesetzen, liegt eine merkwürdige „Ironie des Schicksals:" sie

bewirken das directe Gegentheil von dem, was sie im Sinne
der Gesetzgeber erreichen sollen. Die Katholiken Deutschlands

sollten von Rom unabhängiger gemacht werden: jetzt

kann kein Bischof ernannt werden anders als durch den Papst!

Der Elerus sollte selbstständiger werden gegenüber den Bischöfen.

Und jetzt, nachdem nur noch „Hilssgeistliche" möglich sind,

welche vollständig vom Bischöfe abhängen, ist der Pfarrclerus
nichts als „bischöflicher Hilfsarbeiter," nci nulum umovillà.
Nach dem canvnischen Rechte, wie es in Preußen galt, konnte

ein „Pfarrer" ohne seine Einwilligung nicht versetzt werden,

nur im Falle einiger namhaft gemachten Verbrechen. Jetzt
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genügt es, eine mißliebige Person als Wirthschaften» zn haben

und der „Hilfspriester" wird seiner Pfarrstelle enthoben, wie

dies unlängst vorgekommen. Das ist jene „Weisheit der

Könige, die zur Thorheit geworden!"

Spanien. In einer Ergebenheits-Adresse an den hl. Vater

versprechen die katholischen Redacteure Spaniens, einmüthig

für die Freiheit der Kirche und die Rechte des hl. Stuhles ein-

zustehen.

Verschiedenes.

l»8truvtin »liUrimaiilali«. In vielen kathol. Gemeinden

der Schweiz besteht noch der schöne Brauch, alljährlich an
einem bestimmten Sonntag, statt der Predigt, das sog. „Trien-
tinereoncil", d. h. einen ans das Ehedekret des Tridentinnms,
basirten Unterricht über das Sakrament der Ehe und den Ehe-

stand von der Kanzel zu verlesen. Sollte nicht mancherorts
daö betr. Formular, das zur Verlesung kommt, veraltet sein?

Die öffentlichen und die privaten Verhältnisse sind in den

letzten Jahrzehnten so vielfach anders geworden, die Civilgesetz-

gebnng hat in Bezug auf die Eheschließung so Vieles alterirt
und der religiöse Jndifferentismus, die gemischte Ehe w. haben

mancherorts solche Fortschritte gemacht, daß eine zeitgemäße

Erneuerung jener kirchenamtlichen Instructio mulrimomulis
geboten erscheint.

Durch Dekret des erzbischöflichen Ordinariates Freiburg
vom 11. Dez. 1884 wird dem Pfarrklerus der Erzdiöcese eine

solche, nach den Bedürfnissen der Neuzeit umgearbeitete Inst,
mulr. mitgetheilt und zugleich angeordnet, daß dieselbe all-
jährlich an zwei aufeinander folgenden Sonntagen (vom. I
et II p. Lpipb.) von der Kanzel verlesen werde. Wie uns
bedünkt, ist dieser Ehennterricht ebenso erschöpfend, gediegen
und zeitgemäß dem Inhalte nach, als volköthümlich und faßlich
gehalten, und dürfte auch manchem Seelsorger in unserm Lande

höchst willkommen sein. Wir werden ihn MU" in der nächsten

Nummer unseres Pastoralblattes mittheilen.
-l- 5

Die ,,ìl> Zürch. Ztg." meldet, der Papst habe allen denen,
„welche die Methodius-Feier andächtig besuchen und für die

Ausrottung der Irrlehren beten, zehnjährige Vergebung der
Lnnden und vollkommenen Ablast grwährt."

In derselben Nummer (20. II.) erfahren wir, anläßlich
eines projeetirten Fastnachtsspieles in Rapperöwyl: „Uebrigens
weiß Jedermann, daß die Aufführung eines Fastnachtsspieles

nur dazu dienen soll, dem Ort Fremde zuzuführen."
Man sieht, der Idealismus und die theologische Bildung

stehen im Redaetivnsbüreau des Weltblattes alls derselben Stufe!
Uebrigens will sich auch der „Bund" in kbeologicis den

Rang nicht ablaufen lassen: vom durchgefallenen aargauischen
Nationalrathscandidat Jäger versichert er ex cukkeclru: „Jäger
ist katholisch geboren und wird katholisch sterben."
Also auch darin ist Herr Jäger ein Ilnicum, daß er schon
sip und fertig getauft auf die Welt gekommen ist!

üranotomie. Auf eine, vom Cardinal-Erzbischof von

Lyon an den hl. Stuhl ergangene Anfrage, ob sich die (von
vielen Aerzten leichten Herzens praktizirte) Kranotomie mit der

kirchlichen Lehre im Einklang befinde, ist letztes Jahr folgendes

Dekret ergangen:

« INniimirkissimi I'll mecum lncpr is itérés kenerales
in »ongreMitiene Köireruli bubitu »eria IV, clin 28 In-
bentis Nuii. ml examen revocarunt änbirmi ab llmi-
nentia tun propesitnm °à kà äoceri possit in scbolis
catbolicis licitam esse epüratmnvm cbirnrgicam gnum
Uranàmiam appellant, tzuamlo scilicet ea nmissa mater
el lilins perituri sink, ea e contra aämissa, salramla
sit mater, in lan le perennte?» à omnibus tlin et ma-
tnre perpensis, babita spnxpre rations oornm rpne I>ac

in re a peritis catlmlicis viris conscripta, ac ab blmi-
nentia tua linic lloi^repalloni transmissa snnt, respon-
rlenclum esse rluxerunt: Into ärmere m»n passe. —
()uain responsionem cum 88. ». i>l. in auäentia ejus-
äem »erbe ac »iei pleni coulirmaverit, llminentim true

commnnico ete. II. »aräin. Nonaco.»

Personal-Chronik.

KlarUS. Letzten Montag starb im Kapnzinerkloster zu

Näfels hochw. Theodul Jossen, von Naters (Wallis),
geb. Jan. 180k.

Literarisches.

(Eingesandt.) „Die 7 Worte Christi am Kreuze. Sieben

Fastenpredigten, gehalten von einem apostolischen Missionär."
Der Erlös ist zum Besten der Missionäre. Salzburg 1885.
Buchhandlung und Antiquariat von Matthias Mittermüller. —
Diese Fastenpredigten (70 S.) sind eine ganz willkommene

Erscheinung auf homiletischem Gebiete. Die Darstellung ist
klar und lichtvoll, Durchführung logisch und einheitlich, Sprache
edel und gediegen. Nach Stoff und Bestimmung ist die as-

zetische Tendenz vorherrschend. Diese offenbart sich einerseits
in einer kindlich frommen, vom hohen Ernste getragenen Auf-
fassung über die Liebe Jesu, welche in seineu letzten Worten
und den Umständen, unter denen sie gesprochen wurden, ihren
unerschöpflichen Neickthum allen Menschen erschlossen; sodann

in der auch psychologisch tief begründeten Application dieser

Anmuthungen auf die ethischen Zustände der Seele, um die

Bnßgesinnung zu wecken und eine heilsame innere Erschütte-

rung und Umwandlung vorzubereiten für die sittliche Aufer-
stehung am hl. Osterfeste. Möge der Herr Verfasser, im
Interesse des christlichen Eifers, ähnliche Publikationen wieder-

holen!
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Schweizer Winsverein.
Empfangs Bescheinigung.

((.Jahresbeitrag pro 1884 vvn den

Ortsvereinen:

Appenzell Fr, 80, Arth 40, Baar 84,
Ballwil 15, Beuten 18, 50, Beromii»-
ster 79, 50, Doppleschwand 18, Eggers-
ried 33, Eich 14, Einsiedeln 42, Ennnen

29, Einnietten 40, 50, Engelberg 40,
Ermatingen 9. 50, Frauenseld 16, Gan-

singen 10, Gersau 25, Goldingen 22,
Hvchdorf 30, Hohenrain 20, Jnmvil
41. 50, Jonsehwil 36, Lomnnö-Bett-

wiesen 13, Lungern 12, 50, MeierS-

kappet 45, Marbach (St. Gallen) 77,
Niederbnren 53, Oberwil 10, Root
35, 60, Sarnen 66, 30, Steinach 23,
Waldkirch 26, Werthenstein 23. 50,
Wittnan 6, Zufikvn 18, 90, Zug 121. 50.

5. Abonnement auf die PinS-Annalen

pro 1885 von den Ortsvereinen,

Altstätten (St, Gallen) 10 Exempt,,

Arth 20, Baar 40, Ballwil 8, Beuten
11, Bervmünster 26, Bischofszell 5,
Bnochs-Bnrgen 10, Doppleschwand 10,
Eggersriet 20, Eich 10, Einsiedeln 25,
Emmen 14, Emmetten 7, Ermatingen 4,
Gansingen 4, Gebenstorf 5, Gersau 4,
Gotdingen 9, Heitenried 10, Hergiswil
(Nidwalden) 3, Hochdorf 35, Hohenrain
13, Horw 25, Jaun 19, Jnnwil 19,
Jonschwil 11, Lommis-Bettwiesen 2,
Lungern 11, Magdenau-Degersheim 15,
Marbach (St, Gallen) 7, Meierskappel
15, Menzingen 15, Mnri 20, Nieder-
büren 24, Oberwil 8, Rapperswil 30,
Root 22, Rothenbnrg 25, Rnswil 26,
Schmitten 10, Schnpsheim-Flnhli-Escholz-
matt 23, Staus 28, Steinach 5, Snrsee
65, Waldkirch 22, Werthenstein 12,
Wittnan 3, Wünnewil 2, Znsiton 4,
Zug 112.

NnÄbertreMches

Mittel gegen Medsicht
nnd äußere Werkältung.

Dieses durchg vieljährige Erfahrung s sehr
gesuchte nnd beliebte Mittet ist bis heute
das Einzige, welches leichte Uebel sofort,
hartnäckige, lauge nngestaudeue, bei Gebrauch

von mindestens einer Doppel-Dosis innert
4 8 Tagen heilt, Preis einer Dosis mit
Gebrauchsanweisung Fr, 1, öl), einer Doppel-
Dosis Fr, 3,

Biete Tausende ächte Zeugnisse von Ge-

heilten ans verschiedenen Ländern ist im
Falle vorzuweisen der Verfertiger nnd Ver-
sender

B. Amstalden in Sarnen (Obwalden),
8, Obiges Mittel ist auch zu beziehen

bei S nidtcr, Apotheker, Lnzern, 4K'°

In der Herder'schen VerlagShanndln
Buchhandlungen zu beziehen!

Mr die heilige MsteiiM:
Cochcni, 1>. M. p.. Lève» nnd Leiden Jesu

Khristi nnd Wartä, 4°, Mit vielen Bildern,
Neue Ausgabe Vollständig in 20 Heften
à tig Ct, oder in einem Bande (Vdt nnd
872 S.) !2 Fc, Geb, in Schafleder Fr, l6 80,
in Halbsranz mit Carminschnitt 16 Fr,

Goifine, Is, L„ Shriltlcatholilche Kandpollille,
Mit Niesterktärnng, Gebeten, einer Beschreibung
Vvn Jerusalem nnd einein Anhang Vvn A l ba n

Stolz, Mil ^Approbation des hvchw, Herrn
Erzbischvfs von Freibnrg, Mit Holzschnitten,
eineni Titelbild nnd Titel in Farbendruck,
Familien-Chronik, Kirchenkalender,

Wohlfeile Holks-Ausgabe. Achte Ans-
läge, gr.8°. (VX! n, 624 S Mit30Bilder»,
Fr 3, 7V, Geb, in sehr starken! Halblederband
mit Gvldtitel Fr. 4, — In Partien von 12

Exemplaren geb, n Fr, 3,73, (Ausgabe von
Herder zu verlangen

Lehre, die, vom Kreuze, Ans dem Französischen
überseht. Mit zwölf Stahlstichen, Vierte
Auslage 12°, ,32 S) Geb, Fr, 1,3g.

Müller, M, Aralittsche Betrachtungen über
die Parabel vom Herlorne» Kohn. Besonders
zum Gebrauch in der Fastenzeit nnd bei geist-
lichen Uebungen, Mit Genehmigung Sr, Emi-
nenz des Cardinal-Erzbischofs von New-chsork
Aus dem Englischen überseht Zweite Ans-
gäbe, Mit einem Stahlstich, 8°, (lV nnd
623 S.) Fr. 4,

Schwäger, K. E., Leben der gottseligen
Anna Katharina Kmmertch, Im Auszug
bearbeitet von einem Priester derselben Con-
grcgation. Mit Approbation des hochw, Herrn
ErzbischofS von Freibnrg und mit Erlaubniß
der Ordensobern Mit eineni Stahlstich nach
Eduard Steinte, 8°, (Vltl n,583S) Fr 5.35

Steck, F. A., Der heilige Kreuzweg Ein
Gebetbuch, zugleich mit Meß-, Beicht nnd
Commnnion-Gebeten versehen, Zweite, um-
gearbeitete Auslage, Mit einem Stahl-
stich, 12° ,204 S Fr, 1.20. Geb, à Fr, 1,7-g,

Fr, 2, Fr, 2, 15, Fr, 2, 70.

Stolz, A., Der hl. Kreuzweg. Zweite Ans-
läge, 16°, >63 S.) 25 Ct,

Lasten-Predigten,
Ehrler, I. G, V. (Bischof von Speier), Aasten-

predigte», gehalten in der Metropolitankirchc
zu Unserer Lieben Frau in München, Mit
Approbation des hvchw erzbischöfl, Ordinaria-
tes München-Freising, Zweite Auflage,
gr 8°, iVt und 608 S,, Fr 8,

ig in Freiburg sind erschienen.und durch alle

Fischer, E., Ausgewählte Kelegenheits- und
Jastenrede» berühmter österreichischer Kanzel-
redner. Mit Approbation deS hvchw, Herrn
Erzbischvfs von Freibnrg, gr. 8°, iVIU nnd
478 S Fr, 6

Das Werk enthält n, a, dreinndzwanzig
Fastenpredigten, Wir begegnen den Namen
Bnsl, Brauner, Veith, Ocstcrreicher Zverek,
Sedlaczek, Burger, Lelvisch, Beckx, Jobs Am
brvs, Rnttenstvck, Hnndsfeld

Gretsch, A>, (Bencdictincr des Stiftes zu den
Schotten in Wien), Jastönpredigten, Durch
A, I. Hidiuar, Kapitnlarpricster desselben
Stistes, Mit Approbation des hochw, Fürst-
erzbischöfl, Ordinariates zu Wien, gr, 8", (IV n,
403 S j Fr, 4, 70,

Ilivlwist, ,1., Oniitim snvrl »ei I, bloetni'nu!»
Dricini Lnori, (1p 16. I'nrtitn,'. 4°, (38 S,)
Fr, 4, I n ha l t,' (1p, IS a, Aenu Aespoil-
sorte» süc die hl, Charwoche für uierstini-
migen gemischten Chor (12 S.1 —
dp IS, >! Drei Lamentatlouen für die hl.
Charwoche für vierstimmigen Mäner-
chvr (13S,) dp, IS, o. Drei Lamentationen
sür die hl, Charwoche für v c erst i m m i g en
g e n, i s ch t e n C h v r, 13 S) Die 1Z Sing-
stimme» zusammen Fr, 2,70 Jede Einzel-
stimme 30 Ct,

Schmiti, lie. I., Anleitung znr Krtveilung
des Krstkommunikanten.Anterrichts, Mit
Approbation des hochw, Herrn Erzbischvfs
von Freibnrg. Siebente nendnrchqese-
heue Auflage, 8°.(VIIln, 357S.) Fr, 3,20,

Mr den Monat Mär):
Gils, I. »an, Gehet zn Joseph! Gebetbüchlein

für fromme Bcrehrer des hl, Joseph, nameni-
lieh zum Gebrauche während des Monates
März. Zweite, verbesserte nnd ver-
me hrte Auflage, Mit bischöflicher Appro-
dation, kl, >2°, sx n, 23l S.) Fr 1,60,
geb, in sieben verschiedenen Einbänden,

Rettcnmaicr, H., Der fromme Aerehrer des
hl. Joseph oder der Monat März, geheiligt
durch fromme Uebungen znr Berehrung des

hl, Joseph, Z weit e A n fla g e. Mit einem
Stahlstich, kl, 12°. (XIX n, 4it S.) Fr, 2; geb,
in Leinwand Fr, 2. 00,

Thierry, A,, Der kleine Monat des heiligen
Joseph, M>t einem Titelbild, 16°, (XVI n,
>07 S.) 8V Ct., geb, in HalbUinwand mit
Gvldtitel Fr, >, 20, (7)

Durch V. Schtvendimann, Buchhandlung IN Solothurn, ist zn beziehen!

Mntholische Krhmeizerklntier
füv WlsfenscHcrft, Krtns'k bind Leben.

Unter Mitwirkung Gebildeter aller Stände herausgegeben und redigirt vvn Professor I. Schmid
nnd V. Kreienbühl.

I. Jahrgang ti»îik. — Preis pro eomplet Fr. 7.

Äus (Depot der Siichcnuillsikuliciiverlugs- und Sortimenkshundluiig
V0lì

Z. Sriliilg in RtSkNsimg
umfaßt alle im Cäcilienvereinskntaloge enthaltenen Kirchenmnsikalien, Broschüren îc. Ferner
von weltlicher Musik die sämmtlichen Nummern der billigen Ausgaben von Litolff, Peters
Breitkopf nnd Härtet,

Answahlsendnngen werden gerne gemacht, und was nicht auf Lager ist, schnellstens besorgt,
Mit Werthschähnng

Frauenseld, im Juli 1884, Javer Wtiest. 2g

Druck und Expedition von B. Schwendinmnn in Solothnrn.


	

